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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §73 Abs1;

AVG §73 Abs2;

BauO Wr §132;

BauO Wr §63;

BauO Wr §64;

BauO Wr §70;

BauRallg;

Rechtssatz

Wird die Baubehörde I. Instanz (hier: Magistrat der Stadt Wien) nach einer aufhebenden Berufungsentscheidung nicht

sofort tätig, vermag dies NICHT die PDicht des Bauwerbers aufzuheben, sein Bauansuchen ordnungsgemäß zu

belegen. Eine Verzögerung durch die Baubehörde I. Instanz ist - im Falle der nicht ordnungsgemäßen Belegung des

Bauansuchens durch den Bauwerber - daher nicht ausschließlich auf ein Verschulden der Baubehörde I. Instanz

zurückzuführen; das Verlangen des Bauwerbers auf Übergang der EntscheidungspDicht nach § 73 Abs 2 AVG ist daher

abzuweisen.

Schlagworte

Bauverfahren (siehe auch Behörden Vorstellung Nachbarrecht Diverses) Diverses BauRallg11/4Verschulden der

Behörde §73 Abs2 letzter Satz AVG
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